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959876543 Dr. med Michael Mustermann 
01234 Musterort

Hier finden Sie Erläuterungen  
zur Datengrundlage der  
Arzneimittel- Trendinformation.

 
Quartal 1/2021 Monat März

Monat

01.03.2021

17

 
Quartal 1/2021 Monat März

Die  Arzneimittel-Trendinformation  soll  für  Sie  eine  wichtige  ergänzende  Orientierungshilfe  sein.  Im  Unterschied  zu  den  Auswertungen  Ihrer
eigenen  Praxissoftware  sind  in  den  Apotheken  erfolgte  Arzneimittelsubstitutionen  (insbesondere  wegen  Rabattverträgen)  berücksichtigt.

Diese   monatsweise   im   Mitgliederportal   bereitgestellte   Statistik   bietet   einen   Überblick   über   Ihre   Umsetzung   der   ab   2021   der
Wirtschaftlichkeitsprüfung  unterliegenden  Ziele  der  Arzneimittelvereinbarung  in  Sachsen  sowie  über  die  Verordnung  regressbedrohter
Arzneimittel  und  unzulässig  als  Sprechstundenbedarf  bezogener  Mittel.

Datengrundlage  sind  elektronische  Verordnungsdatensätze,  welche  die  Apothekenrechenzentren  gemäß  §  300  Abs.  1  Nr.  2  SGB  V  an  
die
Krankenkassen übermitteln. Diese Daten werden der KV Sachsen durch das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung zur Verfügung
gestellt. Sie sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Statistik noch ungeprüft. Es können deshalb teilweise auch Verordnungskosten zu Lasten
Sonstiger  Kostenträger  enthalten  sein.  Es  werden  ausschließlich  durch  Apotheken  belieferte  Verordnungen  von  Fertigarzneimitteln  sowie
Impfstoffen,  Rezepturen,  Verbandmitteln,  Hilfsmitteln  u.a.  Artikeln  erfasst.

Eine  Arzneimittel-Trendinformation  wird  für  alle  Ärzte  einer  Prüfgruppe  (PG)  innerhalb  einer  Praxis  erstellt,  für  die  im  jeweiligen  Monat
mindestens  17  Verordnungen  registriert  wurden.  Die  Praxis  identifiziert  sich  dabei  über  die  Betriebsstättennummer  (BSNR)  und  umfasst  
alle
dieser  BSNR  zugeordneten  Leistungsorte  (Haupt-  und  ggf.  Nebenbetriebsstätte(n)  (NBSNR)).

Die Tabellen enthalten kumulative Daten, d.h. alle Verordnungen seit Jahresbeginn wurden berücksichtigt.
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959876543

959876543

Wenn in Ihrer Praxis mehrere Ärzte der 
gleichen Prüfgruppe tätig sind, erhalten 
Sie eine gemeinsame Arzneimittel-Trend-
information.

Die Verordnungen erfolgten in den  
genannten Betriebsstätten.

Dr. med Michael Mustermann 
01234 Musterort

987654300

Bei dem Wechsel eines Arztes in eine 
andere Betriebsstätte kann es in den 
Quartalsmonaten 1 und 2 durch die  
Datenaufbereitung zur vorübergehenden 
Falschzuordnung von Verordnungen zur 
vorhergehigen Betriebsstätte kommen. 
Diese Falschzuordnung wird mit der  
Arzneimittel- Trendinformation des drit-
ten Quartalsmonats korrigiert.

In den Quartalsmonaten 1 und 2 kann es 
in Einzelfällen bei der Datenaufbereitung 
zu einer Zuordnung zur bisherigen BSNR 
kommen.
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So haben die anderen Ärzte 
Ihrer Prüfgruppe verordnet.

Auf dieser Seite können Sie mit einem 
Blick erkennen, wo Sie hinsichtlich der 
Einhaltung von Wirtschaftlichkeitszielen 
und bei der Verordnung regressbedrohter 
 Arzneimittel stehen.

Die Details zu den einzelnen Indikationen 
des Medikationskatalogs dienen zu 
Ihrer Information. Entscheidend ist die 
Gesamtquote, die über alle Indikationen 
berechnet wird.

So haben Sie verordnet. Das Wirtschaftlichkeitsziel ist erfüllt, 
wenn Sie mit Ihren Verordnungen im 
grünen Bereich liegen.

               Bei einem roten Daumen  unter  
  „Regressbedrohte Arzneimittel“ 
bzw. „SSB- Negativliste“ sehen Sie bitte in 
Tabelle 1 bzw. 2 nach, welche  
Arzneimittel betroffen sind. Bei einem 
grünen Daumen entfallen Tabelle 1 und 2.

959876543
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Diese Tabelle soll Sie bei der Regressver-
meidung unterstützen.

Wegen der Verordnung dieser Arz-
neimittel könnte die betroffene Kran-
kenkasse einen Prüfantrag stellen.

Details zum Verordnungsausschluss 
bzw. zur Verordnungseinschrän-
kung finden Sie in der Arzneimit-
tel-Richtlinie unter dem genannten 
Punkt.

Bitte prüfen Sie, ob beim konkre-
ten Patienten einer der Gründe 
vorliegt, der eine Verordnung 
rechtfertigt und dokumentieren 
Sie diesen.

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ, 
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die Verord-
nungen seit 01.01.2021 berücksichtigt.

959876543

2021
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Diese Tabelle soll Sie bei der  
Vermeidung von Rückforderungen im 
Sprechstundenbedarf unterstützen.

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ,
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die  
Verordnungen seit 01.01.2021 berück-
sichtigt.

Diese Mittel können nicht als Sprech-
stundenbedarf verordnet werden.

Hier finden Sie nähere Erläute-
rungen zum
Ausschluss dieser Mittel vom 
Sprechstundenbedarf.

2:
959876543

800
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76,0

84,5

82,9

85,2

86,0

100,0

Diese Tabelle gibt Ihnen einen Überblick 
über für Sie geltende Wirtschaftlich-
keitsziele. Die Einhaltung der Ziele ist 
Gegenstand der Wirtschaftlichkeitsprü-
fung.

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ, 
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die Verord-
nungen seit 01.01.2021 berücksichtigt.

Die definierte Tagesdosis (DDD) eines 
Arzneimittels stellt die mittlere tägliche 
Erhaltungsdosis (nicht Erst- oder Einstel-
lungsdosis) für die Hauptindikation bei 
einem Erwachsenen mit einem Gewicht 
von 70 kg dar. Es handelt sich um eine 
rein rechnerische Größe, die nicht not-
wendigerweise die empfohlene Dosie-
rung oder die tatsächlich angewendeten 
Dosierungen eines Arzneimittels wieder-
gibt. Die DDD sind also eine Rechenhilfe:  
Die jeweiligen Milligramm eines Wirkstof-
fes werden in DDD umgerechnet, sodass 
ein direkter Vergleich unterschiedlicher 
Therapien und Wirkstoffe möglich wird.

           
„davon DDD in Quotenberechnung“:  
Bei Generika- und Biosimilarzielen wer-
den DDD rabattierter Originale nicht 
einbezogen. Das wirkt sich begünsti-
gend auf Ihre Quote aus.

Zielwert Ihrer Prüfgruppe

Quote Ihrer Prüfgruppe

959876543

Ihre QuoteEntscheidend für die Quotenberechnung  
sind die DDD.

2021

83,2

86,6

82,1

85,2

95,3

99,4

 Die Daten zu den einzelnen
 Indikationsgruppen des
Medikationskatalogs dienen zu Ihrer 
besseren Orientierung. Da zwischen  
diesen ausgeglichen werden kann, ist 
die Einhaltung des Zielwerts nicht in 
allen Indikationsgruppen erforderlich.
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958765432 Dr. med Henriette Musterfrau 
01234 Musterort

Hier finden Sie Erläuterungen 
zur Datengrundlage der  
Arzneimittel- Trendinformation.

 
Quartal 1/2021 Monat März

00.03.2019

 
Quartal 1/2019 Monat März

Monat
17
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959876543

Wenn in Ihrer Praxis mehrere Ärzte der 
gleichen Prüfgruppe tätig sind, erhalten 
Sie eine gemeinsame Arzneimittel-Trend-
information.

Die Verordnungen erfolgten in den  
genannten Betriebsstätten.

987654300

958765432 Dr. med Henriette Musterfrau 
01234 Musterort

Haut- und Geschlechtskrankheiten

160

In den Quartalsmonaten 1 und 2 kann es 
in Einzelfällen bei der Datenaufbereitung 
zu einer Zuordnung zur bisherigen BSNR 
kommen.
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Auf dieser Seite können Sie mit einem 
Blick erkennen, wo Sie hinsichtlich der 
Richtgrößeneinhaltung, bei der Verord-
nung regressbedrohter Arzneimittel 
und bei der Einhaltung von Wirtschaft-
lichkeitszielen stehen. 

So haben Sie verordnet. So haben die anderen Ärzte 
Ihrer Prüfgruppe verordnet.

Das Wirtschaftlichkeitsziel ist erfüllt, 
wenn Sie mit Ihren Verordnungen im 
grünen Bereich liegen.

 Bitte beachten Sie bei einem  
 roten Daumen unter „Richt- 
 größenvergleich“, dass Praxis-
besonderheiten und weitere Boni noch 
nicht berücksichtigt wurden.  
 
Weiterhin ist es möglich, dass Sie die 
Richtgröße zwar überschreiten, aber mit 
Ihren Verordnungskosten innerhalb der 
Toleranzgrenze (15%) liegen. 

Bei einem roten Daumen  unter   
 „Regressbedrohte Arzneimittel“ bzw. 
„SSB- Negativliste“ sehen Sie bitte in  
Tabelle 2 bzw. 3 nach, welche Arznei- 
mittel betroffen sind. Bei einem grünen 
Daumen entfallen Tabelle 2 und 3.

160

958765432

Näheres ggf. s.Tabelle1
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Diese Tabelle gibt Ihnen einen Überblick 
zu Ihren Brutto-Verordnungskosten 
und zu Ihrer Richtgröße. 
 

 
Details zum aktuellen Quartal

Daten des aktuellen Quartals

  
Daten seit Jahresbeginn

Tabelle 1 entfällt in den Quartalsmonaten 
1 und 2, da Fallzahlen erst zum Quartals- 
ende vorliegen.

Ohne Vorweg-Abzug durch die Prüfungsstelle schöpfen 
Sie Ihre Richtgröße um diesen Wert aus. Nach dem Vor-
weg-Abzug reduziert sich ggf. dieser Wert.

958765432

Ihre  
Verordnungs- 
kosten pro  
Patient Diese Werte ermöglichen Ihnen  

einen Vergleich mit den anderen 
Ärzten Ihrer Prüfgruppe.

Aus diesem Verordnungsvolumen 
werden durch die Prüfungsstelle 
ggf. Verordnungskosten für  
Praxisbesonderheiten sowie für 
erfüllte Wirtschaftlichkeitsziele 
herausgerechnet. 

Die Werte in den Tabellen 3 und 
4 können Ihnen helfen, die Höhe 
dieser Abzüge abzuschätzen.

1:
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Diese Tabelle soll Sie bei der  
Regressvermeidung unterstützen.

Wegen der Verordnung dieser 
Arzneimittel könnte die be-
troffene Krankenkasse einen 
Prüfantrag stellen.

Details zum Verordnungsausschluss 
bzw. zur Verordnungseinschränkung 
finden Sie in der Arzneimittel-Richt-
linie unter dem genannten Punkt.

Bitte prüfen Sie, ob beim konkreten 
Patienten einer der Gründe vorliegt, 
der eine Verordnung rechtfertigt 
und dokumentieren Sie diesen.

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ, 
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die Verord-
nungen seit 01.01.2021 berücksichtigt.

20212:

958765432
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959876543

2021

Diese Tabelle soll Sie bei der  
Vermeidung von Rückforderungen  
im Sprechstundenbedarf unterstützen.

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ,
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die Verord-
nungen seit 01.01.2021 berücksichtigt.

958765432

160

Diese Mittel können nicht als Sprech-
stundenbedarf verordnet werden.

Hier finden Sie nähere Erläute-
rungen zum
Ausschluss dieser Mittel vom 
Sprechstundenbedarf.
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Diese Tabelle ermöglicht es Ihnen abzu-
schätzen, in welchem Umfang Praxisbe-
sonderheiten Ihr Verordnungs-Volumen 
entlasten. Die Vorab-Anerkennung von 
Praxisbesonderheiten führt dazu, dass 
sich die in Tabelle 1 aufgeführte Richt-
größen-Überschreitung reduziert und Sie 
ggf. die Auffälligkeitsgrenze unterschrei-
ten.

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ, 
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die Verord-
nungen seit 01.01.2021berücksichtigt.

Die Verordnungskosten für Praxis-
besonderheiten sind zu 100% 
aufgeführt. Da eine automatische 
Anerkennung nur für über dem 
Fachgruppen-Durchschnitt 
liegende Kosten erfolgt, wird ggf. 
nur ein Anteil dieser Verordnungs- 
kosten durch die Prüfungsstelle 
aus Ihrem Verordungs- Volumen 
herausgerechnet (in dieser Trend-
information nicht ermittelbar).

Nur bei Abrechnung der Pseudo-GOP erfolgt eine 
automatische Anerkennung der Praxisbesonderheit 
in der Vorabprüfung der Richtgrößenprüfung.

Es werden Ihre  
20 teuersten 
Praxisbesonderheiten  
aufgeführt.

2021
958765432

4:
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Diese Tabelle gibt Ihnen einen Über-
blick über für Sie geltende Wirtschaft-
lichkeitsziele. Die Einhaltung dieser 
Ziele führt zur Entlastung Ihres Verord-
nungs-Volumens. 

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ, 
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die Verord-
nungen seit 01.01.2021 berücksichtigt.

Die definierte Tagesdosis (DDD) eines Arz-
neimittels stellt die mittlere tägliche  
Erhaltungsdosis (nicht Erst- oder Einstel-
lungsdosis) für die Hauptindikation bei 
einem Erwachsenen mit einem Gewicht 
von 70 kg dar. Es handelt sich um eine 
rein rechnerische Größe, die nicht not-
wendigerweise die empfohlene Dosierung 
oder die tatsächlich angewendeten Dosie-
rungen eines Arzneimittels wiedergibt. 
Die DDD sind also eine Rechenhilfe:  
Die jeweiligen Milligramm eines Wirkstof-
fes werden in DDD umgerechnet, sodass 
ein direkter Vergleich unterschiedlicher  
Therapien und Wirkstoffe möglich wird.

Entscheidend 
für die  
Quotenberechnung  
sind die DDD.

Bei Einhaltung des  
Zielwerts werden  
diese Verordnungskosten 
aus Ihrem Verordnungs- 
volumen herausgerechnet.

Quote Ihrer  
Prüfgruppe

Zielwert Ihrer  
Prüfgruppe 

Ihre Quote

2021

Bei Generika- und Biosimilarzielen 
werden DDD rabattierter Originale 
nicht einbezogen. Das wirkt sich be-
günstigend auf Ihre Quote aus.

Entscheidend 
für die  
Quotenberechnung  
sind die DDD.

958765432
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951234567 Mediz. Klinik 
01234 Musterort

Hier finden Sie Erläuterungen  
zur Datengrundlage der  
Arzneimittel- Trendinformation.

 
Quartal 1/2021 Monat März 01.03.2021

 
Quartal 1/2021 Monat März

Monat
17

Die  Arzneimittel-Trendinformation  soll  für  Sie  eine  wichtige  ergänzende  Orientierungshilfe  sein.  Im  Unterschied  zu  den  
Auswertungen  Ihrer eigenen   Praxissoftware   sind   regionale   Preise   für   Verbandmittel,   Blut-   und   Harnteststreifen   
sowie   in   den   Apotheken   erfolgte Arzneimittelsubstitutionen   (insbesondere   wegen   Rabattverträgen)   berücksichtigt. 
Diese monatsweise im Mitgliederportal bereitgestellte Statistik bietet einen Überblick über Ihre Richtgrößenausschöpfung, die 
Umsetzung der vereinbarten  Wirtschaftlichkeitsziele  der  Arzneimittelvereinbarung  in  Sachsen  sowie  über  die  Verordnung  
regressbedrohter  Arzneimittel  und unzulässig  als  Sprechstundenbedarf  bezogener  Mittel. Die aufgeführten potentiellen 
Praxisbesonderheiten sind als Hinweis zu verstehen, das vollständige Ansetzen der zugehörigen Pseudo-GOPs zu prüfen. Bei 
entsprechender Kodierung sind Verordnungskosten, die über dem Fachgruppen-Durchschnitt liegen, abzugsfähig.

Datengrundlage  sind  elektronische  Verordnungsdatensätze,  welche  die  Apothekenrechenzentren  gemäß  §  300  Abs.  
1  Nr.  2  SGB  V  an  die Krankenkassen übermitteln. Diese Daten werden der KV Sachsen durch das Zentralinstitut für die 
kassenärztliche Versorgung zur Verfügung gestellt. Sie sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Statistik noch ungeprüft. Es 
können deshalb teilweise auch Verordnungskosten zu Lasten
Sonstiger  Kostenträger  enthalten  sein.  Es  werden  ausschließlich  durch  Apotheken  belieferte  Verordnungen  von  Ferti-
garzneimitteln  sowie Impfstoffen,  Rezepturen,  Verbandmitteln,  Hilfsmitteln  u.a.  Artikeln  erfasst.
Eine  Arzneimittel-Trendinformation  wird  für  alle  Ärzte  einer  Prüfgruppe  (PG)  innerhalb  einer  Praxis  erstellt,  für  die  im  
jeweiligen  Monat mindestens  17  Verordnungen  registriert  wurden.  Die  Praxis  identifiziert  sich  dabei  über  die  Betriebs-
stättennummer  (BSNR)  und  umfasst  alle dieser  BSNR  zugeordneten  Leistungsorte  (Haupt-  und  ggf.  Nebenbetriebs- 
stätte(n)  (NBSNR)).
 
Die Tabellen 2 und 3 enthalten kumulative Daten, d.h. alle Verordnungen seit Jahresbeginn wurden berücksichtigt.
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953456789

Wenn in Ihrer Praxis mehrere Ärzte der 
gleichen Prüfgruppe tätig sind, erhalten 
Sie eine gemeinsame Arzneimittel-Trend-
information.

Die Verordnungen erfolgten in den  
genannten Betriebsstätten.

982345678

951234567
Mediz. Klinik 
01234 Musterort

In den Quartalsmonaten 1 und 2 kann es 
hier in Einzelfällen bei der Datenaufbe-
reitung zu einer Zuordnung zur bisheri-
gen BSNR kommen.
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Auf dieser Seite können Sie mit einem 
Blick erkennen, wo Sie bei der Verord-
nung regressbedrohter Arzneimittel 
stehen.

               Bei einem roten Daumen  unter   
              „Regressbedrohte Arzneimittel“  
bzw.  „SSB- Negativliste“ sehen Sie bitte in 
Tabelle 2 bzw. 3 nach, welche Arzneimittel  
betroffen sind. Bei einem grünen Daumen 
entfallen Tabelle 2 und 3.

951234567

Näheres ggf. s.Tabelle 1
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Diese Tabelle gibt Ihnen einen Überblick 
zu Ihren Brutto-Verordnungskosten 
und zu Ihrer Richtgröße. 
 

 
Details zum aktuellen Quartal

Daten des aktuellen Quartals

  
Daten seit Jahresbeginn

Tabelle 1 entfällt in den Quartalsmonaten
1 und 2, da Fallzahlen erst zum Quartals- 
ende vorliegen.

951234567

Ihre Verordnungskosten 
pro Patient

Diese Werte ermöglichen Ihnen  
einen Vergleich mit den anderen 
Ärzten Ihrer Prüfgruppe.
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Details zum Verordnungsausschluss bzw. 
zur Verordnungseinschränkung finden Sie 
in der Arzneimittel-Richtlinie unter dem 
genannten Punkt.

Bitte prüfen Sie, ob beim konkreten  
Patienten einer der Gründe 
vorliegt, der eine Verordnung 
rechtfertigt und dokumentieren 
Sie diesen.

951234567

Wegen der Verordnung 
dieser Arzneimittel könnte 
die betroffene Kranken-
kasse einen Prüfantrag 
stellen.

Diese Tabelle soll Sie bei der  
Regressvermeidung unterstützen.

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ, 
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die Verord-
nungen seit 01.01.2021 berücksichtigt.

20212:
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951234567
Diese Tabelle soll Sie bei der 
Vermeidung von Rückforderungen 
im Sprechstundenbedarf unterstützen.

Die Werte dieser Tabelle sind kumulativ,
d.h. im 2. Quartal 2021 sind die Verord-
nungen seit 01.01.2021 berücksichtigt.

740

Diese Mittel können nicht als Sprech-
stundenbedarf verordnet werden.

Hier finden Sie nähere Erläute-
rungen zum
Ausschluss dieser Mittel vom 
Sprechstundenbedarf.


